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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen der TÜV Rheinland i-sec GmbH (nachfol-

gend „TÜV Rheinland“) 
 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die nachstehenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen von 
TÜV Rheinland („AGB“) gelten für die 
zwischen TÜV Rheinland und dem 
Auftraggeber vereinbarten Leistun-
gen einschließlich der im Rahmen 
der Auftragsdurchführung erbrachten 
Nebenleistungen und sonstige Ne-
benpflichten („Leistungen“). Ergän-
zend und vorrangig zu diesen AGB 
gelten die Besonderen Geschäftsbe-
dingungen unter Ziffer II („Besondere 
Geschäftsbedingungen").  
 
1.2 Auftraggeber im Sinne die-
ser Bedingungen sind ausschließlich 
Unternehmer. Unternehmer ist eine 
natürliche oder juristische Person 
oder rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts mit TÜV Rheinland 
in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 BGB). Als Unterneh-
mer im Sinne dieser Geschäftsbedin-
gungen gelten auch juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtliche Sondervermö-
gen.  
 
1.3 Entgegenstehende, abwei-
chende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers finden keine Anwendung und 
werden hiermit ausgeschlossen. All-
gemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers werden auch dann 
nicht Vertragsinhalt, wenn TÜV 
Rheinland ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht, Zahlungen vorbehaltlos 
annimmt oder Leistungen vorbehalt-
los erbringt.  
 
1.4 Im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung mit Unterneh-
mern gelten diese AGB und die Be-
sonderen Geschäftsbedingungen 
auch für künftige Verträge mit diesen 
Unternehmern, ohne dass TÜV 
Rheinland in jedem Einzelfall geson-
dert wieder auf sie hinweisen muss.  

 
 
1.5 Soweit in diesen AGB oder 
den Besonderen Geschäftsbedin-
gungen von „Akkreditierer“, „Akkredi-
tierung“ oder „Akkreditierungsverfah-
ren“ gesprochen wird, umfasst dies 
auch Zulassungs- und Anerken-
nungsorganisationen sowie deren 

Vorgaben, Anforderungen und Ver-
fahren.  
 
1.6 Soweit in diesen AGB oder 
den Besonderen Geschäftsbedin-
gungen auf ein Schriftformerfordernis 
abgestellt wird, ist Textform im Sinne 
von § 126b BGB zur Wahrung der 
Schriftform ausreichend.  
 
1.7 Im Einzelfall getroffene, indi-
viduelle Vereinbarungen mit dem 
Auftraggeber (einschließlich Neben-
abreden, Ergänzungen und Änderun-
gen) haben Vorrang vor diesen AGB 
und den Besonderen Geschäftsbe-
dingungen. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Ver-
trag bzw. die schriftliche Bestätigung 
von TÜV Rheinland maßgebend. 

2 Angebote und Vertrags-
schluss; Laufzeit  

2.1 Der Vertrag kommt durch 
Unterzeichnung des Angebotsschrei-
bens von TÜV Rheinland oder eines 
gesonderten Vertragsdokumentes 
durch beide Parteien oder durch Er-
bringung der vom Auftraggeber an-
geforderten Leistungen durch TÜV 
Rheinland zustande. Sofern der Auf-
traggeber TÜV Rheinland ohne vor-
heriges Angebot von TÜV Rheinland 
beauftragt, ist TÜV Rheinland nach 
seinem alleinigen Ermessen zur An-
nahme der Bestellung durch schriftli-
che Erklärung der Annahme oder 
durch Erbringung der beauftragten 
Leistungen berechtigt. 
 
2.2 Soweit eine bestimmte Lauf-
zeit des Vertrages vereinbart ist, rich-
tet diese sich nach dem im Angebot 
von TÜV Rheinland oder im Vertrag 
Vereinbarten. Eine vereinbarte Lauf-
zeit verlängert sich jeweils um die im 
Angebot oder Vertrag vorgesehene 
Laufzeit, wenn der Vertrag nicht drei 
Monate vor Ablauf schriftlich von ei-
ner der Parteien gekündigt wird. Un-
geachtet der vorstehenden Regelung 
besteht der Vertrag so lange fort, bis 
sämtliche Rechte und Pflichten aus 
dem Vertragsverhältnis erfüllt sind. 

3 Leistungserbringung 
und -umfang, Dritte 

3.1 Umfang und Art der von 
TÜV Rheinland zu erbringenden 

Leistungen ergibt sich aus der ver-
traglich vereinbarten Leistungsbe-
schreibung von TÜV Rheinland. Liegt 
keine gesonderte Leistungsbeschrei-
bung von TÜV Rheinland vor, so ist 
für die zu erbringenden Leistungen 
das letzte Angebot von TÜV Rhein-
land maßgebend.  
 
3.2 Änderungen der Leistungs-
beschreibung sowie notwendige An-
passungen des Vertrages an die Än-
derung von Prüfgrundlagen nach In-
krafttreten des Vertrages können die 
Parteien nur einvernehmlich schrift-
lich festlegen. Der Auftraggeber darf 
seine Zustimmung zur Vertragsan-
passung bei Änderung von Prüf-
grundlagen nicht unbillig verweigern.  
 
3.3 Für die Erbringung der Leis-
tungen sind die Prüfgrundlagen in der 
Fassung, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des Vertrages gilt, maß-
geblich.   
 
3.4 TÜV Rheinland übernimmt 
hinsichtlich des untersuchten Teils, 
Produkts, Prozesses oder einer An-
lage keine Verantwortung für Kon-
struktion, Materialauswahl, Bau so-
wie den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch. Die Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit und Funktionsfähigkeit von 
nicht in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Teilen, Produkten, Pro-
zessen, Anlagen, Organisationen so-
wie deren bestimmungsgemäße An- 
und Verwendung sind vom Leis-
tungsumfang ebenfalls nicht umfasst, 
soweit nicht abweichend schriftlich 
vereinbart. 
 
3.5 TÜV Rheinland ist berech-
tigt, die Methode der Leistungserbrin-
gung einschließlich durchgeführter 
Untersuchungen oder Prüfungen 
nach sachgemäßem Ermessen 
selbst zu bestimmen, soweit keine 
anderslautenden schriftlichen Ver-
einbarungen getroffen wurden oder 
keine zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften oder Anforderungen einer 
Prüfgrundlage eine bestimmte Vor-
gehensweise erfordern. 

 
3.6 Soweit nicht vertraglich ver-
einbart, übernimmt TÜV Rheinland 
bei Prüfaufträgen keine Gewähr für 
die Richtigkeit der den Leistungen 
und/oder Prüfungen zugrundeliegen-
den Sicherheitsprogramme oder Si-
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cherheitsvorschriften, die vom Auf-
traggeber selbst oder von Dritten zur 
Verfügung gestellt worden sind.  
 
3.7 Die vertraglich geschulde-
ten Leistungen sind ausschließlich 
mit dem Auftraggeber vereinbart und 
nur diesem gegenüber geschuldet. 
Die Vertragsbeziehung erstreckt sich 
auch dann nicht auf Dritte, wenn der 
Auftraggeber Leistungsergebnisse 
im Rahmen der ihm vertraglich einge-
räumten Nutzungsrechte vollständig 
oder auszugsweise an Dritte weiter-
gibt. 
 
3.8 Die Parteien beziehen keine 
Dritten in den Schutzbereich des Ver-
trages ein, es sei denn, die Parteien 
haben die Einbeziehung ausdrücklich 
schriftlich und unter namentlicher 
Nennung des Dritten vereinbart.  

4 Leistungsfristen und -
termine 

4.1 Die im Vertrag oder Angebot 
genannten Leistungsfristen und -ter-
mine sind unverbindlich, es sei denn, 
sie sind im Vertrag oder Angebot 
ausdrücklich als verbindlich gekenn-
zeichnet.  
 
4.2 Der Auftraggeber kann we-
gen Leistungsverzögerungen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen nur vom Vertrag zurücktre-
ten, soweit TÜV Rheinland die Leis-
tungsverzögerung zu vertreten hat. 
Etwaige gesetzliche Kündigungs-
rechte bleiben hiervon unberührt. 
TÜV Rheinland hat eine Leistungs-
verzögerung insbesondere dann 
nicht zu vertreten, wenn der Auftrag-
geber seinen vertraglich vereinbarten 
Mitwirkungspflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachgekommen ist.  
 
4.3 Verzögert sich die Leis-
tungserbringung von TÜV Rheinland 
durch die in diesen AGB geregelten 
Ereignisse Höherer Gewalt, ist TÜV 
Rheinland berechtigt, die Leistungs-
erbringung um einen angemessenen 
Zeitraum aufzuschieben, der mindes-
tens der Dauer der Behinderung zu-
züglich eines ggf. zur Wiederauf-
nahme der Leistungserbringung er-
forderlichen Zeitraums entspricht.  
 
4.4 Sofern der Auftraggeber 
verpflichtet ist, gesetzliche, behörd-
lich vorgegebene oder durch den Ak-
kreditierer vorgegebene Fristen ein-
zuhalten, obliegt es dem Auftragge-
ber, mit TÜV Rheinland Leistungster-

mine zu vereinbaren, die eine Leis-
tungserbringung innerhalb dieser 
Fristen ermöglichen. TÜV Rheinland 
übernimmt insofern keine Verantwor-
tung.  

5 Mitwirkung des Auftrag-
gebers 

5.1 Der Auftraggeber wird sämt-
liche erforderlichen Mitwirkungs-
handlungen, Beistellungen und/oder 
Informationen, insbesondere gemäß 
den Vorgaben der Besondere Ge-
schäftsbedingungen, vornehmen 
bzw. zur Verfügung stellen, die TÜV 
Rheinland in die Lage versetzen, die 
vertragsgegenständlichen Leistun-
gen vertragskonform zu erbringen 
(„Mitwirkungspflichten“). Der Auftrag-
geber ist dafür verantwortlich, dass 
die Mitwirkungspflichten seinerseits, 
seiner Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen oder sonstiger seiner Sphäre 
zuzuordnender Dritter rechtzeitig 
bzw. mit einer angemessenen Vor-
laufzeit und für TÜV Rheinland un-
entgeltlich erfüllt werden.  
 
5.2 Der Auftraggeber muss si-
cherstellen, dass im Hinblick auf 
seine Mitwirkungspflichten die jeweils 
maßgeblichen gesetzlichen Vor-
schriften, Normen, Sicherheitsbe-
stimmungen und Unfallverhütungs-
vorschriften eingehalten werden.  

 
5.3 Der Auftraggeber trägt jegli-
chen Mehraufwand und vergütet jede 
zusätzliche Leistung gesondert, so-
fern diese dadurch erforderlich wer-
den, dass Leistungen infolge unrich-
tiger, lückenhafter oder verspäteter 
Erfüllung von Mitwirkungspflichten 
wiederholt werden müssen oder sich 
verzögern. TÜV Rheinland ist auch 
bei Vereinbarung eines Fest- oder 
Höchstpreises berechtigt, diesen 
Mehraufwand zusätzlich abzurech-
nen und zusätzliche Leistungen vom 
Auftraggeber gesondert vergütet zu 
bekommen.  

6 Preise; Leistungsab-
rechnung 

6.1 Soweit TÜV Rheinland und 
der Auftraggeber im Vertrag einen 
Pauschalfestpreis vereinbart haben, 
kommt dieser zur Abrechnung. Ist bei 
Vertragsschluss der Leistungsum-
fang nicht abschließend schriftlich 
festgelegt, erfolgt die Abrechnung 
der von TÜV Rheinland erbrachten 
Leistungen nach Zeitaufwand zu dem 
im Vertrag vereinbarten Entgelt. 

 
6.2 Ist im Vertrag die Höhe des 
Entgelts nicht schriftlich vereinbart, 
erfolgt die Abrechnung nach der zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung 
gültigen Preisliste von TÜV Rhein-
land.  
6.3 Soweit sich nach Vertrags-
schluss zwingende gesetzliche Vor-
schriften oder Normen oder behördli-
che oder akkreditierungsrechtliche 
Anforderungen im Hinblick auf die 
vereinbarten Leistungen ändern, hat 
TÜV Rheinland einen Anspruch auf 
zusätzliche Vergütung für den daraus 
resultierenden zusätzlichen Auf-
wand.  Klarstellend halten die Par-
teien fest, dass TÜV Rheinland bis zu 
einer Vereinbarung über den so neu 
berechneten Preis nicht verpflichtet 
ist, weitere Leistungen zu den alten 
Preisen zu erbringen.  

 
6.4 Soweit nicht abweichend 
vereinbart, gelten sämtliche Preise 
zzgl. der jeweils gültigen Umsatz-
steuer.  
 
6.5 TÜV Rheinland ist berech-
tigt, für bereits vertragsgemäß er-
brachte Leistungen Abschlagszah-
lungen in der Höhe des Wertes der 
von ihm erbrachten und nach dem 
Vertrag geschuldeten Leistungen zu 
verlangen.  

7 Zahlungsbedingungen, 
Verzug, Aufrechnung 
u.a. 

7.1 Alle Rechnungsbeträge sind 
sofort ohne Abzug mit Rechnungs-
eingang zur Zahlung fällig. Skonti 
und Nachlässe werden nicht ge-
währt, sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart. 
 
7.2 Die Zahlungen sind unter 
Angabe der Rechnungs- und Kun-
dennummer auf das in der Rechnung 
angegebene Bankkonto von TÜV 
Rheinland zu leisten.  

 
7.3 Im Falle des Verzugs ist 
TÜV Rheinland berechtigt, Verzugs-
zinsen in gesetzlicher Höhe zu ver-
langen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens bleibt vor-
behalten.  

 
7.4 Ist der Auftraggeber mit der 
Begleichung der Rechnung in Ver-
zug, ist TÜV Rheinland nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist be-
rechtigt, vom Vertrag mit dem Auf-
traggeber zurückzutreten oder die-
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sen fristlos zu kündigen und ein be-
reits erteiltes Zertifikat oder Prüfzei-
chen zu entziehen, Leistungsergeb-
nisse, wie z.B. Prüfberichte, zurück-
zufordern und Konformitätserklärun-
gen für ungültig zu erklären.  

 
7.5 Soweit TÜV Rheinland nach 
Vertragsschluss Umstände bekannt 
werden, aus denen sich eine Zah-
lungsunfähigkeit oder sonstige we-
sentliche Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse des Auftragge-
bers ergeben oder diese einzutreten 
drohen und dadurch die Erfüllung der 
vertraglichen Verbindlichkeiten ge-
fährdet ist, ist TÜV Rheinland berech-
tigt, die entsprechenden Leistungen 
unter dem Vertrag zu verweigern. 
Das Leistungsverweigerungsrecht 
entfällt, wenn der Auftraggeber die 
vertraglichen Verbindlichkeiten be-
wirkt oder Sicherheit in Höhe des ge-
fährdeten Zahlungsanspruches leis-
tet.  

 
7.6 Beanstandungen der Rech-
nungen von TÜV Rheinland sind in-
nerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang der Rechnung schriftlich geltend 
zu machen.  

 
7.7 Gegen Forderungen von 
TÜV Rheinland kann nur mit rechts-
kräftig festgestellten oder unbestritte-
nen Forderungen aufgerechnet wer-
den. Diese Aufrechnungsbeschrän-
kung gilt nicht, soweit es sich um An-
sprüche und Gegenansprüche von 
TÜV Rheinland und des Auftragge-
bers handelt, die auf demselben 
rechtlichen Verhältnis beruhen. Ent-
sprechendes gilt für die Geltendma-
chung von Zurückbehaltungsrechten 
durch den Auftraggeber. 

8 Abnahme 

8.1 Im Falle von vereinbarten 
werkvertraglichen Leistungen ist der 
Auftraggeber nach Fertigstellung der 
Leistungen, einschließlich in sich ab-
geschlossener Teilleistungen, zur un-
verzüglichen Abnahme verpflichtet.  
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, 
die Abnahme wegen unwesentlicher 
Mängel zu verweigern.  
 
8.2 Kommt der Auftraggeber 
seiner Abnahmeverpflichtung nicht 
nach, so gilt die Abnahme zwei Wo-
chen nach der Fertigstellung der 
Leistungen durch TÜV Rheinland als 
erfolgt, wenn nicht der Auftraggeber 
die Abnahme innerhalb dieser Frist 
berechtigt verweigert.  

9 Vertraulichkeit 

9.1 "Vertrauliche Informationen” 
sind sämtliche Informationen, Doku-
mente, Bilder, Zeichnungen, Know-
How, Daten, Muster und Projektun-
terlagen, die ab Vertragsbeginn von 
der einen Partei ("Offenlegende Par-
tei") an die andere Partei ("Empfan-
gende Partei") in Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis ausgehän-
digt oder in sonstiger Weise übermit-
telt werden („Vertrauliche Informatio-
nen“). Dies schließt auch die Kopien 
dieser Informationen in Papierform 
und elektronischer Form ein. Wenn 
sie elektronisch, schriftlich oder in an-
derer physischer Form überlassen 
werden, müssen Vertrauliche Infor-
mationen durch den Hinweis „ver-
traulich“ oder eine ähnliche Formulie-
rung, die auf den vertraulichen Cha-
rakter der Information hinweist, ge-
kennzeichnet werden. Bei Vertrauli-
chen Informationen, die mündlich 
weitergegeben werden, ist eine ent-
sprechende vorherige Information zu 
geben.  
 
9.2 Vertrauliche Informationen 

9.2.1 dürfen von der Empfangen-
den Partei nur zur Erfüllung des Ver-
trags genutzt werden, soweit keine 
abweichende ausdrückliche schriftli-
che Vereinbarung mit der Offenle-
genden Partei besteht, und 

9.2.2 müssen von der Empfan-
genden Partei in gleicher Weise ver-
traulich behandelt werden, wie diese 
auch ihre eigenen vertraulichen Infor-
mationen behandelt, allerdings kei-
nesfalls weniger sorgfältig als unter 
Beachtung der objektiv notwendigen 
Sorgfalt, und 

9.2.3 dürfen weder an Dritte wei-
tergegeben noch in anderer Form 
Dritten zugänglich gemacht werden 
ohne die vorherige schriftliche Zu-
stimmung der Offenlegenden Partei. 
Dritte im Sinne dieser Vereinbarung 
sind nicht Mitarbeiter der Parteien so-
wie verbundener Unternehmen ge-
mäß §§ 15 ff. AktG, Subunternehmer 
und Berater der Parteien, einschließ-
lich deren jeweiligen Mitarbeiter, die 
diese Vertraulichen Informationen 
zur Erfüllung des Vertrags benötigen. 

9.3 Von der Vertraulichkeitsver-
pflichtung ausgenommen sind solche 
Vertrauliche Informationen,  

9.3.1 die im Zeitpunkt der Über-
mittlung bereits allgemein bekannt 
waren oder der Allgemeinheit ohne 
eine Verletzung dieser Vereinbarung 
bekannt werden, oder 

9.3.2 die der Empfangenden Par-
tei bei Abschluss des Vertrages 
nachweislich bekannt waren oder da-
nach von einem Dritten berechtigter 
Weise bekanntgemacht werden, oder 

9.3.3 die sich bereits vor Über-
mittlung durch die Offenlegende Par-
tei im Besitz der Empfangenden Par-
tei befunden haben, oder 

9.3.4 die von der Empfangenden 
Partei unabhängig von der Übermitt-
lung durch die Offenlegende Partei 
selbständig entwickelt wurden, oder 

9.3.5 die aufgrund gerichtlicher, 
behördlicher, akkreditierungsrechtli-
cher und/oder gesetzlicher Vorschrif-
ten bzw. Anordnungen weitergege-
ben werden müssen, oder 

9.3.6 die im Zusammenhang mit 
einem Akkreditierungsverfahren oder 
auf Aufforderung von Aufsichtsbehör-
den oder Akkreditierern von TÜV 
Rheinland an diese weitergegeben 
werden müssen. 

9.4 Vertrauliche Informationen 
bleiben im Eigentum der jeweils Of-
fenlegenden Partei. Die Empfan-
gende Partei erteilt hiermit ihre Zu-
stimmung dazu, jederzeit auf Auffor-
derung der Offenlegenden Partei  

9.4.1 sämtliche Vertraulichen In-
formationen, einschließlich sämtli-
cher Kopien hiervon, an die Offenle-
gende Partei zurückzugeben, oder 

9.4.2 eine Vernichtung der Ver-
traulichen Informationen, einschließ-
lich sämtlicher Kopien hiervon, vorzu-
nehmen, und der Offenlegenden Par-
tei gegenüber schriftlich die Tatsache 
dieser Vernichtung zu bestätigen.  

9.5 Die vorgenannte Rückgabe- 
bzw. Vernichtungspflicht gilt nicht für 
Vertrauliche Informationen,  
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9.5.1 die die Grundlage für die im 
Rahmen der Leistungserbringung er-
stellten Berichte, Bescheinigungen 
und sonstigen Leistungsergebnisse 
bilden. TÜV Rheinland ist insoweit 
berechtigt, Kopien zum Nachweis der 
ordnungsgemäßen Vertragsdurch-
führung und zu Dokumentationszwe-
cken aufzubewahren, oder 

9.5.2 die bei routinemäßigen Da-
tensicherungen im Rahmen üblicher 
Archivierungsprozesse auf Backup-
servern oder im Generationenprinzip 
hinterlegt werden, oder 

9.5.3 soweit Gesetze, Verordnun-
gen, Anordnungen und/oder Vorga-
ben eines Gerichts, einer Verwal-
tungs- oder Aufsichtsbehörde oder 
eines Akkreditierers entgegenste-
hen.  

9.6 Diese Vertraulichkeitsver-
pflichtung besteht ab Vertragsbeginn 
und gilt nach Beendigung des Vertra-
ges für die Dauer von fünf Jahren fort.  

10 Nutzungsrechte am 
Leistungsergebnis und 
an technischen Daten 
u.a. 

10.1 Die Rechte an den im Rah-
men des Vertrages erstellten Leis-
tungsergebnissen, insbesondere 
aber nicht beschränkt auf Berichte, 
Prüfberichte, Prüfergebnisse, Zertifi-
kate, Gutachten, Berechnungen, 
Darstellungen, Daten, Know-How, 
Erfindungen (unabhängig ob patent-
fähig oder nicht) usw. („Leistungser-
gebnis“) stehen TÜV Rheinland zu.  
 
10.2 TÜV Rheinland räumt dem 
Auftraggeber an dem Inhalt des Leis-
tungsergebnisses ein einfaches, un-
befristetes, nicht übertragbares, nicht 
unterlizenzierbares Nutzungsrecht 
ausschließlich zur Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentlichen Zugäng-
lichmachung ein, soweit nicht im Ein-
zelfall eine abweichende Regelung 
schriftlich vereinbart wurde. Das Nut-
zungsrecht ist inhaltlich auf den ver-
traglichen Zweck (z.B. Verwendung 
von Prüfberichten oder Auditberich-
ten zum Nachweis durchgeführter 
Prüfungen oder Audits, bei einer ver-
traglich vereinbarten Überprüfung ei-
nes Managementsystems z.B. auf 
Konformität mit Zertifizierungskrite-
rien zum Nachweis der entsprechen-
den Entscheidung) beschränkt.  

 

10.3 Die in dieser Ziffer beschrie-
bene Einräumung von Nutzungsrech-
ten an dem erstellten Leistungser-
gebnis steht unter dem Vorbehalt ei-
ner vollständigen Zahlung der zu-
gunsten TÜV Rheinland vereinbarten 
Vergütung. 

 
10.4 Der Auftraggeber darf das 
Leistungsergebnis nur in vollständi-
ger Form – u.a. auch zu Werbezwe-
cken – vervielfältigen, verbreiten 
und/oder öffentlich zugänglich ma-
chen. Jegliche darüberhinausge-
hende Nutzung des Leistungsergeb-
nisses ist untersagt, insbesondere  

10.4.1 die auszugsweise Nut-
zung oder  

10.4.2 die Bearbeitung und Um-
gestaltung.   

 
10.5 Klarstellend wird festgehal-
ten, dass der Auftraggeber für jede 
Verbreitung, Vervielfältigung und öf-
fentliche Zugänglichmachung des 
Leistungsergebnisses - u.a. zu Wer-
bezwecken - selbst verantwortlich ist. 
 
10.6 Der Auftraggeber räumt 
TÜV Rheinland an den im Rahmen 
der Leistungserbringung gewonne-
nen anonymisierten technischen Da-
ten (wie z.B. vergleichende Datens-
ätze, statistische Analysen, mess-
bare oder statistisch erhobene Werte 
oder Daten, z.B. in Form von Zahlen, 
Angaben oder Befunden) ein einfa-
ches, weltweites, unterlizenzierba-
res, übertragbares und kostenfreies 
Nutzungsrecht zum Zweck der 
Durchführung des Vertrags sowie zur 
Analyse, Verbesserung und Weiter-
entwicklung bestehender Leistungen 
sowie zur Analyse, Verbesserung 
und Entwicklung neuer Leistungen 
ein.  
 
10.7 Dem Auftraggeber ist es er-
laubt, auf dem Leistungsergebnis 
wiedergegebene Marken von TÜV 
Rheinland als Bestandteil des Leis-
tungsergebnisses im Rahmen der 
vorstehend beschriebenen Nut-
zungserlaubnis in unveränderter 
Form und nur auf dem Leistungser-
gebnis selbst mitzuverwenden. Eine 
darüber hinaus gehende Nutzung, 
z.B. des Konzernlogos von TÜV 
Rheinland, eingetragen auch als Uni-
onsmarke (Reg.-Nr.: 00587116), 
oder des Corporate Designs, z.B. als 
Referenzwerbung, ist ausdrücklich 
untersagt und bedarf einer gesonder-
ten schriftlichen Vereinbarung.   

10.8 Die Regelungen in dieser 
Ziffer gehen der Vertraulichkeitsver-
pflichtung der Parteien vor, es sei 
denn, die Parteien haben eine hier-
von abweichende schriftliche Verein-
barung getroffen. 

11 Gewährleistung und 
Verjährung  

11.1 Es gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche, soweit 
in diesen AGB nicht abweichend ge-
regelt. 
 
11.2 Mängel sind schriftlich und 
unverzüglich anzuzeigen.  
 
11.3 Die in dieser Ziffer geregel-
ten Mängelansprüche des Auftragge-
bers verjähren innerhalb von einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, soweit es sich bei dem 
Auftraggeber nicht um einen Ver-
braucher handelt. Abweichend davon 
gilt die gesetzliche Verjährungsfrist  

11.3.1 soweit ein Fall des § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegen sollte,  

11.3.2 soweit TÜV Rheinland den 
Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit 
einer Sache oder eines Werkes über-
nommen hat,  

11.3.3 im Fall von mangelbeding-
ten Schadensersatzansprüchen auf-
grund einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit so-
wie 

11.3.4 bei grob fahrlässig oder vor-
sätzlich verursachten Mängeln.  

12 Haftung und Schadener-
satz 

12.1 TÜV Rheinland haftet nach 
den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
in diesen AGB nicht etwas anderes 
geregelt ist.   
 
12.2 TÜV Rheinland haftet unbe-
schränkt bei eigenem Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit sei-
ner Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
12.3 Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet TÜV Rheinland nur für Schä-
den aufgrund der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, d.h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
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und auf deren Einhaltung der Auf-
traggeber regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. Die Haftung ist in die-
sem Fall jedoch beschränkt auf den 
vertragstypischen und vorhersehba-
ren Schaden. 

 
12.4 Die Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen der vorstehen-
den Ziffer 12.3 gelten nicht für die 
Haftung  

12.4.1 aufgrund der Bestimmun-
gen des Produkthaftungsgesetzes,  

12.4.2 wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, sowie 

12.4.3 infolge eines Mangels einer 
von TÜV Rheinland verkauften Sa-
che oder eines von TÜV Rheinland 
hergestellten Werks, soweit TÜV 
Rheinland den Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache bzw. des 
Werks übernommen hat.  

12.4.4 Soweit nicht vertraglich 
schriftlich anderweitig geregelt, haftet 
TÜV Rheinland aus dem Vertrag le-
diglich gegenüber dem Auftraggeber. 
Eine vertragliche Haftung - insbeson-
dere auch aus dem Gesichtspunkt 
der Schutzwirkung des Vertrags - ge-
genüber nicht namentlich im Vertrag 
als Begünstigte genannten Dritten ist 
ausgeschlossen.  

13 Kündigung  

13.1 Der Vertrag kann von bei-
den Seiten jederzeit aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Aus wichti-
gem Grund kommt für TÜV Rhein-
land eine Kündigung insbesondere in 
Betracht, wenn    

13.1.1 sich der Auftraggeber mit 
der Erbringung seiner Mitwirkungs-
pflichten in Verzug befindet, diese 
endgültig verweigert oder die Mitwir-
kungspflichten aus von TÜV Rhein-
land nicht zu vertretenden Gründen 
in Summe länger als drei Monate 
nicht erbracht werden, 

13.1.2 eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Auftraggebers eintritt, 
hierdurch die Zahlungsansprüche 
von TÜV Rheinland gefährdet sind 
und der Auftraggeber innerhalb einer 
angemessenen Frist weder die ver-
traglichen Verbindlichkeiten bewirkt 
noch angemessene Sicherheit leis-
tet,   

13.1.3 durch Geschäftsaktivitäten 
des Auftraggebers der Ruf oder das 
Image von TÜV Rheinland in der Öf-
fentlichkeit ernsthaft gefährdet wird; 
eine solche Gefährdung liegt insbe-
sondere vor bei einer erheblichen 
Verletzung von ethischen oder sozia-
len Standards oder bei unlauterem 
oder schädlichem Handeln bzw. Un-
terlassen des Auftraggebers, die ge-
eignet sind, das Ansehen von TÜV 
Rheinland in der Öffentlichkeit erheb-
lich zu beeinträchtigen; 

13.1.4 der Auftraggeber in unzuläs-
siger Weise versucht, die Mess- oder 
Prüfergebnisse von TÜV Rheinland 
zu beeinflussen, z.B. durch Falsch-
darstellungen oder Täuschungen, 
oder auf die Integrität von TÜV 
Rheinland einzuwirken, 

13.1.5 aus von TÜV Rheinland 
nicht zu vertretenden Gründen dieser 
vorübergehend (für einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten) oder 
endgültig nicht berechtigt oder nicht 
in der Lage sein sollte, die Vertrags-
leistung zu erbringen, fortzuführen 
oder abzuschließen, z.B. bei Ereig-
nissen Höherer Gewalt, Verlust der 
Akkreditierung oder Wegfall von Prüf-
grundlagen.  

13.2 Die Kündigung bedarf der 
Schriftform.  

14 Abtretung und Subun-
ternehmer  

14.1 TÜV Rheinland ist berech-
tigt, seine Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag ganz oder teilweise an 
mit ihm gemäß §§ 15 ff. AktG verbun-
dene Unternehmen abzutreten. 
 

14.2 TÜV Rheinland ist berech-
tigt, Dritte mit der Erbringung von 
Leistungen gemäß dem Vertrag zu 
beauftragen. 

15 Exportkontrolle  

15.1 Der Auftraggeber hat bei ei-
ner Weitergabe der von TÜV Rhein-
land erbrachten Leistungen oder Tei-
len davon an Dritte ins In- oder Aus-
land die jeweils gültigen Vorschriften 
des nationalen und internationalen 
(Re-) Exportkontrollrechts einzuhal-
ten.  
 
15.2 Die Erfüllung eines Vertra-
ges mit dem Auftraggeber steht unter 
dem Vorbehalt, dass der Erfüllung 
keine Hindernisse aufgrund nationa-
ler oder internationaler Vorschriften 
des Außenwirtschaftsrechts sowie 
keine Embargos und/oder Sanktio-
nen entgegenstehen. 

16 Teilunwirksamkeit, Er-
füllungsort, Gerichts-
stand u.a. 

16.1 Sollten eine oder mehrere 
Bestimmungen dieser AGB unwirk-
sam sein oder sollten diese AGB eine 
Lücke aufweisen, bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser AGB davon 
unberührt und wirksam. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung soll eine 
wirksame Bestimmung treten, deren 
Wirkung der von den Parteien mit der 
unwirksamen Bestimmung bezweck-
ten wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommt. Gleiches gilt, falls 
diese AGB eine Lücke aufweisen 
sollten. 
  
16.2 Erfüllungsort für sämtliche 
Pflichten nach diesen AGB oder dem 
Vertrag einschließlich der Nacherfül-
lung ist der Sitz der jeweiligen TÜV 
Rheinland-Gesellschaft, die die ver-
traglich geschuldete Leistung er-
bringt. 

 
16.3 Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis ist Köln, 
soweit es sich beim Auftraggeber um 
einen Kaufmann, eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt. TÜV Rheinland ist jedoch 
berechtigt, den Auftraggeber an sei-
nem allgemeinen Gerichtsstand oder 
an einem sonstigen zuständigen Ge-
richt zu verklagen. Die vorstehenden 
Regelungen gelten nicht, soweit nach 
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dem Gesetz ein ausschließlicher Ge-
richtsstand gegeben ist. Im Verhält-
nis zu Nichtkaufleuten ist Köln Ge-
richtsstand, wenn der Auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins 
Ausland verlegt oder sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im 
Zeitpunkt der gerichtlichen Geltend-
machung der Ansprüche von TÜV 
Rheinland nicht bekannt ist. 

 
16.4 Für die Rechts- und Ge-
schäftsbeziehungen zwischen TÜV 
Rheinland und dem Auftraggeber gilt 
das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen vom 11. April 1980 über den in-
ternationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht).  

17 Informationen zum Da-
tenschutz 

17.1 TÜV Rheinland verarbeitet 
personenbezogene Daten des Auf-
traggebers zum Zwecke der Erfüllung 
des Vertrages. Sofern personenbe-
zogene Daten darüber hinaus verar-
beitet werden, geschieht dies zu 
rechtmäßigen Zwecken in Überein-
stimmung mit der jeweils einschlägi-
gen Rechtsgrundlage. Anderen na-
türlichen oder juristischen Personen 
gegenüber werden die personenbe-
zogenen Daten des Auftraggebers 
nur dann offengelegt, wenn die recht-
lichen Voraussetzungen dafür vorlie-
gen. Dies gilt auch für die Übermitt-
lungen in Drittstaaten. Die personen-
bezogenen Daten werden unverzüg-
lich gelöscht, sobald ein entspre-
chender Löschgrund eintritt. Gesetz-
liche Aufbewahrungsfristen werden 
dabei berücksichtigt.   

17.2 Die von der Datenverarbei-
tung betroffenen Personen können 
ihre nach den jeweiligen Daten-
schutzgesetzen festgelegten Be-
troffenenrechte ausüben. Betroffene 
Personen haben das Recht, eine ein-
mal erteilte Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerru-
fen, sowie das Recht, bei der zustän-
digen Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
Beschwerde einzulegen. Über wei-
tere Details zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten informieren die 
jeweiligen Datenschutzhinweise von 
TÜV Rheinland. Der Konzern-Daten-
schutzbeauftragte von TÜV Rhein-
land ist per E-Mail unter dataprotec-
tion@tuv.com oder postalisch unter 
der Anschrift TÜV Rheinland AG, 
Konzern-Datenschutzbeauftragter, 
Am Grauen Stein, 51105 Köln, er-
reichbar.   

 

 

Stand: März 2025 

***  

mailto:dataprotection@tuv.com
mailto:dataprotection@tuv.com
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II. Besondere Geschäftsbedingungen der TÜV Rheinland i-sec GmbH (nachfolgend 
„TÜV Rheinland“)  

 
Die nachfolgenden Besonderen 
Geschäftsbedingungen gelten er-
gänzend und im Falle von Wider-
sprüchen vorranging zu den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen von 
TÜV Rheinland gemäß Ziffer I: 

1.  Leistungserbringung- 
und umfang 

1.1 Für den Umfang der Leis-
tungen ist nur eine von beiden Sei-
ten abgegebene übereinstimmende 
Erklärung maßgebend. Liegt eine 
solche nicht vor, so ist die schriftli-
che Auftragsbestätigung des TÜV 
maßgebend. Liegt eine solche nicht 
vor, ist das Angebot des TÜV 
Rheinland maßgebend, auf das sich 
die Bestellung des Auftraggebers 
bezieht. 
 
1.2  Der TÜV Rheinland kann 
seine Leistungen ganz oder teil-
weise durch von ihm bestimmte 
Drittunternehmer ausführen lassen. 
 
2.  Leistungsfristen/-ter-

mine 
2.1 Soweit Fristen verbindlich 
vereinbart wurden, beginnen diese 
erst zu laufen, wenn der Auftragge-
ber dem TÜV Rheinland alle hierfür 
erforderlichen Unterlagen und/oder 
Informationen vorgelegt hat sowie 
sämtliche hierfür notwendigen Mit-
wirkungshandlungen und/oder Bei-
stellungen erbracht hat. Dies gilt 
analog auch für vereinbarte Ter-
mine, die sich um den Zeitraum ei-
ner vom TÜV Rheinland nicht zu 
vertretenden Verzögerung auch 
ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Auftraggebers verlängern.  
 
2.2 Werden mit dem Auftrag-
geber fixierte Termine für Leistun-
gen vom Auftraggeber nicht in An-
spruch genommen oder verscho-
ben, muss dies spätestens 5 Werk-
tage im Voraus durch den Auftrag-
geber schriftlich mitgeteilt werden. 
Andernfalls erfolgt eine vollständige 
Berechnung unabhängig von der 
Ausführung. Dem Auftraggeber 
bleibt es vorbehalten, den Nach-
weis zu erbringen, dass die von 
TÜV Rheinland ersparten Aufwen-
dungen im konkreten Einzelfall hö-
her sind. 
 
3. Kündigung 
3.1 Beide Parteien sind be-
rechtigt, den Vertrag aus wichtigem 
Grund außerordentlich fristlos zu 
kündigen.  
 

3.2 Ein wichtiger Grund in die-
sem Sinne ist für den TÜV Rhein-
land insbesondere dann gegeben, 
wenn der Auftraggeber gegen die 
Vertraulichkeits- und/oder Daten-
schutzvereinbarung verstößt, wenn 
eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögensituation (wie z.B. In-
solvenz) des Auftraggebers eintritt 
und hierdurch Zahlungsansprüche 
des TÜV Rheinland unter dem Ver-
trag erheblich gefährdet sind und 
dem TÜV Rheinland die Fortset-
zung der Vertragsbeziehung nicht 
zumutbar ist, sich der Auftraggeber 
mit seinen Mitwirkungs-handlungen 
mehrfach (mindestens drei (3) Mal) 
in Verzug befindet, diese endgültig 
verweigert oder die Ausführung aus 
vom TÜV Rheinland nicht zu vertre-
tenden Gründen in Summe länger 
als drei (3) Monate gestört ist. 
 
3.3 Im Falle einer fristlosen 
Kündigung durch den TÜV Rhein-
land aus wichtigem Grund, steht 
dem TÜV Rheinland unter den Vo-
raussetzungen eines Schadenser-
satzanspruchs dem Grunde nach 
ein pauschalierter Schadensersatz-
anspruch gegenüber dem Auftrag-
geber zu. Der Auftraggeber schul-
det in diesem Fall als pauschalier-
ten Schadensersatz 15 % der bis 
zum Ende der fest vereinbarten 
Vertragslaufzeit zu zahlenden Net-
tovergütung (d.h. die geschuldete 
Vergütung ohne Umsatzsteuer). 
Dem Auftraggeber bleibt der Nach-
weis eines fehlenden oder eines 
wesentlich geringeren Schadens, 
dem TÜV Rheinland der Nachweis 
des im Einzelfall wesentlich höhe-
ren Schadens vorbehalten.  
 
3.4 Die Kündigung bedarf der 
Schriftform.  
 
4. Preise; Leistungsab-

rechnung 
4.1 Der TÜV Rheinland ist be-
rechtigt vom Auftraggeber Ab-
schlagszahlungen in Höhe des 
Wertes der von ihm erbrachten und 
nach dem Vertrag geschuldeten 
Leistungen zu verlangen. Sind die 
Leistungen nicht vertragsgemäß 
kann der Auftraggeber die Zahlung 
eines angemessenen Teils des Ab-
schlags verweigern.  
 
4.2 Die Umsatzsteuer wird mit 
dem zum Zeitpunkt der Leistungser-
bringung geltenden Umsatzsteuer-
satz in Rechnung gestellt, zuzüglich 

etwaiger länderspezifischer Abga-
ben bei Lieferung in andere Länder 
als die Bundesrepublik Deutsch-
land, sowie zuzüglich Zoll und an-
dere Gebühren und öffentlicher Ab-
gaben für die Lieferung / Leistung. 
Bei einer Veränderung des Umsatz-
steuersatzes während der Leis-
tungserbringung erfolgt eine ge-
trennte Abrechnung nach den je-
weiligen Zeiträumen.  
 
5. Eigentumsvorbehalt 
5.1 Der TÜV Rheinland behält 
sich das Eigentum an den von ihm 
gelieferten Waren vor (nachstehend 
„Vorbehaltsware“), bis die Forde-
rungen des TÜV Rheinland aus der 
jeweiligen Geschäftsverbindung mit 
dem Auftraggeber beglichen sind.  
 
5.2 Der Auftraggeber hat die 
Vorbehaltsware ausreichend, ins-
besondere gegen Feuer und Dieb-
stahl zu versichern. Ansprüche ge-
gen die Versicherung aus einem die 
Vorbehaltsware betreffenden Scha-
densfall werden bereits hiermit in 
Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware an den TÜV Rheinland abge-
treten, die der TÜV Rheinland 
schon jetzt annimmt.  
 
5.3 Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, die Vorbehaltsware pfleg-
lich zu behandeln. Sofern War-
tungs- und/oder Inspektionsarbei-
ten erforderlich sind, hat der Auf-
traggeber diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen.  
 
5.4 Bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen, ferner bei Be-
schädigung, Vernichtung oder Be-
sitzwechsel der Vorbehaltsware, 
schließlich bei Wohnsitzwechsel hat 
der Auftraggeber den TÜV Rhein-
land unverzüglich schriftlich, soweit 
möglich, zusätzlich per Tele-
fon/Fax/E-Mail vorab zu unterrich-
ten. 
 
5.5 Der Auftraggeber ist nicht 
berechtigt, die gelieferte Vorbe-
haltsware im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr weiter zu verkaufen. 
Andere Verfügungen, insbesondere 
Verpfändungen oder Einräumung 
von Sicherungseigentum, sind ihm 
ebenso nicht gestattet.  
 
6.  Abnahme 
6.1 Auch die Inbetriebnahme 
eines Werkes gilt als Abnahme, so-
fern der Auftraggeber durch sein 
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Verhalten zum Ausdruck bringt, 
dass er das Werk als im Wesentli-
chen vertragsgemäß akzeptiert.  
 
6.2  Vereinbaren die Parteien 
eine Abnahme, ist aus Anlass der 
Abnahme ein Protokoll, welches die 
Übereinstimmung der Werkleis-
tung(en) mit den Abnahmekriterien 
dokumentiert, von beiden Vertrags-
parteien anzufertigen sowie zu un-
terzeichnen. Der TÜV Rheinland 
kann jeden in sich abgeschlosse-
nen Teil der Leistungen des Auf-
trags als Teilleistung zur Abnahme 
vorlegen. 
 
7. Urheber- und Nutzungs-

rechte, Veröffentlichung 
7.1 Als Leistungsergebnisse 
im Sinne der Ziffer 10.1 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen gel-
ten insbesondere auch Computer-
programme in jeder Gestalt, ein-
schließlich des Entwurfmaterials, 
Software, Dokumentationen, Proto-
kolle und Zeichnungen. 
 
7.2  Das Dekompilieren erstell-
ter Computer-programme ist dem 
Auftraggeber nur im Rahmen von § 
69e UrhG gestattet. Vervielfältigun-
gen und Änderungen von Program-
men sind nur im Rahmen des § 69d 
UrhG zulässig. Zu darüber hinaus 
gehenden Änderungen ist die vor-
herige Zustimmung des TÜV Rhein-
land erforderlich. Über Änderungen 
hat der Auftraggeber den TÜV 
Rheinland unter genauer Beschrei-
bung der Änderungen schriftlich zu 
informieren. 
 
7.3 Soweit der Auftraggeber 
durch die Änderungen Urheber- 
oder sonstige Schutzrechte erwirbt, 
räumt er dem TÜV Rheinland hier-
mit bereits jetzt unentgeltlich unbe-
schränkte Nutzungsrechte an die-
sen Computerprogrammen bzw. 
Programmteilen ein.  
 
7.4  Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, über etwaige Kopien und 
Vervielfältigungen der vom TÜV 
Rheinland erstellten Computerpro-
gramme Aufzeichnungen zu führen 
und diese auf Verlangen des TÜV 
Rheinland vorzulegen.  
 
7.5 Die Vervielfältigung/Wei-
tergabe von überlassenen Doku-
mentationen und Handbüchern ist 
nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des TÜV Rheinland zu-
lässig.  
 

7.6 Der TÜV Rheinland stellt 
dem Auftraggeber etwaige Compu-
terprogramme, Software in Objekt-
programmform mit ordnungsgemä-
ßer Anwender-dokumentation zur 
Verfügung. Der Auftraggeber hat 
ohne ausdrückliche Vereinbarung 
keinen Anspruch auf Überlassung 
von Quellprogrammen/Quellcodes. 
 
7.7 Der Auftraggeber ist zur 
Nutzung etwa erstellter Computer-
programme, Software nur auf je-
weils einer Systemeinheit (DV-An-
lage) berechtigt. 
 
7.8  Bei rückwirkender Ver-
tragsaufhebung erlöschen sämtli-
che Nutzungsrechte des Auftragge-
bers sowie sämtliche hiervon abge-
leiteten Nutzungsrechte Dritter. 
 
7.9 Für die Einräumung von 
Nutzungsrechten bei der Überlas-
sung / Verkauf von Computerpro-
grammen / Software Dritter gelten 
die Lizenzbedingungen der Herstel-
ler und/oder Lizenzinhaber vorran-
gig. 
 
8. Höhere Gewalt 
8.1 Keine der Parteien ist zur 
Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen verpflichtet, wenn und 
solange der Erfüllung höhere Ge-
walt entgegensteht. 
Insbesondere folgende Ereignisse 
sind als höhere Gewalt in diesem 
Sinne anzusehen: 
- von der Vertragspartei nicht zu 
vertretende(s) Feuer / Explosion / 
Überschwemmung  
- Naturkatastrophen ähnliche Ereig-
nisse 
- Krieg, Meuterei, Blockade, Em-
bargo, 
- über sechs Wochen andauernder 
und von keiner Partei schuldhaft 
herbeigeführter Arbeitskampf, 
- nicht von einer Partei beeinfluss-
bare technische Probleme des In-
ternets. 
- Leistungsunterbrechungen in der 
Zuliefererkette, die nicht primär der 
Sphäre einer Partei zugeordnet 
werden können. 
 
8.2 Vorstehende Aufzählung 
ist nicht abschließend, sondern le-
diglich als exemplarische Aufzäh-
lung zu verstehen. Generell werden 
beide Parteien bei Eintritt eines Er-
eignisses höherer Gewalt von Ihrer 
Leistungspflicht 9befreit und verlie-
ren jeweils den Anspruch auf die 
Gegenleistung. Beiderseitige Scha-
densersatzansprüche sämtlicher 
Art sind bei Eintritt höherer Gewalt 
ausgeschlossen. 

8.3 Leistungen, die bis zum 
Eintritt eines Ereignisses der höhe-
ren Gewalt durch den Auftragneh-
mer bereits erbracht wurden, sind 
entsprechend aufwandbezogen 
durch den Auftraggeber zu vergü-
ten. Etwaige geleistete überschüs-
sige Vorauszahlungen des Auftrag-
gebers sind entsprechend zurück 
zu gewähren. 
 
8.4 Der Eintritt eines Ereignis-
ses der höheren Gewalt ist der je-
weiligen Partei unter Einhaltung der 
Schriftform unverzüglich mitzutei-
len. 
 
8.5 Ferner sind sich die Par-
teien darüber einig, dass auch pan-
demische Ereignisse ähnlich oder 
vergleichbar mit der COVID-19-
Pandemie im Jahr 2020 für diesen 
Vertrag den Ereignissen höherer 
Gewalt gleichgestellt sind. Beim 
Eintritt eines derartigen pandemi-
schen Ereignisses vereinbaren die 
Parteien, dass im Rahmen von be-
stehenden ordnungsbehördlichen 
Restriktionen und Empfehlungen 
zur Eindämmung der Verbreitung 
des pandemischen Ereignisses 
eine in den Betriebsstätten des 
Kunden vorzunehmende Leistungs-
handlung erst dann möglich ist, 
wenn die vorgenannten Restriktio-
nen und Empfehlungen durch offizi-
elle Stellen zurückgenommen oder 
von offiziellen Stellen eine bran-
chenspezifische Handlungsemp-
fehlung vorgenommen wurden. In 
diesem Falle werden die Parteien 
unter Berücksichtigung der offiziel-
len (infektionsschutzgesetzlichen) 
Informationslage einen Termin zur 
Vornahme der geschuldeten Leis-
tungshandlung in den Betriebsstät-
ten des Kunden einvernehmlich be-
stimmen. Sollte diesbezüglich kein 
Einvernehmen zustande kommen, 
behält sich der TÜV Rheinland das 
Recht vor, (im Rahmen seiner ar-
beitsrechtlichen Fürsorgepflicht) die 
Leistungshandlung zu diesem Zeit-
punkt zu verweigern und zu einem 
später bestimmten Zeitpunkt zu er-
bringen. Alle wechselseitigen Scha-
densersatzansprüche, die im Zu-
sammenhang mit einer nicht erfolg-
ten oder verspätet erbrachten Leis-
tung im Rahmen der bestehenden 
ordnungsbehördlichen Restriktio-
nen und Empfehlungen zur Eindäm-
mung der Verbreitung pandemi-
schen Ereignisses erfolgen, sind 
ausgeschlossen. 
 
8.6 Sofern die Leistungser-
bringung in den Betriebsstätten des 
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Kunden außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland erfolgen soll, 
vereinbaren die Parteien für diesen 
Vertrag, dass Reisewarnungen des 
Auswärtigen Amtes der Bundesre-
publik Deutschland Fällen höherer 
Gewalt gleichgestellt sind, sofern 
eine entsprechende Reisewarnung 
für das Land durch das Auswärtige 
Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgesprochen wurde, in dem 
der Kunde diejenige Betriebstätte 
unterhält, in der die Leistungshand-
lung erfolgen soll. Im Falle von Si-
cherheitshinweisen des Auswärti-
gen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland für Länder in dem vor-
bezeichneten Sinne vereinbaren 
die Parteien wie in Absatz 2 dieses 
Abschnittes zu verfahren, sofern 
der TÜV Rheinland nachvollziehbar 
belegen kann, dass die in dem Si-
cherheitshinweis des Auswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland erwähnten Aspekte 
seine arbeitsrechtliche Fürsorge-
pflicht bezüglich der für die Leis-
tungserbringung einzusetzenden 
Mitarbeiter verletzen würde. 
 
9. Mängel 
9.1  Die Mängelansprüche er-
strecken sich nicht auf natürliche 
Abnutzung oder Schäden, die nach 
Lieferung oder Leistungserbringung 
infolge falscher Behandlung (insbe-
sondere übermäßige oder in der 
Produktdokumentation/-spezifika-
tion nicht vorgesehene Beanspru-
chung, Verwendung ungeeigneter 

Betriebsmittel, unsachgemäß vor-
genommene Änderungen oder In-
standsetzungs-arbeiten) oder durch 
ein von außen einwirkendes Ereig-
nis entstehen, das nach dem Ver-
trag nicht vorausgesetzt ist, sowie 
auf nicht reproduzierbare Compu-
terprogramm und/oder Software-
fehler. Der Auftraggeber hat sämtli-
che Änderungen, die Einfluss auf 
die Mängelhaftung haben können, 
dem TÜV rechtzeitig schriftlich an-
zuzeigen. 
 
9.2  Macht der Auftraggeber 
Mängelrechte geltend, so ist er ver-
pflichtet, dem TÜV zum Zwecke der 
Konkretisierung der geltend ge-
machten Ansprüche einen Nach-
weis in Form eines Lieferscheins 
oder einer Rechnung für die er-
brachte Leistung vorzulegen. 
 
9.3  Sollte bei der Nacherfül-
lung festgestellt werden, dass der 
vom Auftraggeber behauptete Man-
gel nicht besteht, ist der TÜV be-
rechtigt den in diesem Zusammen-
hang entstandene Schaden auf Ba-
sis der aktuell gültigen Preisliste für 
Stundensätzen geltend gemacht.  
 
9.4  Bevor der Auftraggeber 
dem TÜV Datenspeichermedien 
oder Geräte mit Datenspeicherme-
dien zur Reparatur oder zum Ser-
vice übergibt, hat er daraus alle Da-
ten, die unter die Datenschutz-
grundverordnung oder das Bundes-
datenschutzgesetz fallen könnten, 

zu entfernen und alle Daten von der 
Festplatte zu sichern. Für die Ein-
haltung des Datenschutzes sorgt 
der Auftraggeber. Die Wiederher-
stellung von Daten und Program-
men nach erfolgter Reparatur ist 
nicht Bestandteil der Mängelhaf-
tung. 
 
9.5 Schlägt die Nacherfüllung 
fehl, kann der Auftraggeber grund-
sätzlich nach seiner Wahl Herabset-
zung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Ver-
trags (Rücktritt) verlangen. Bei einer 
nur geringfügigen Vertragswidrig-
keit, insbesondere bei nur geringfü-
gigen Mängeln, steht dem Auftrag-
geber jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu. 
 
9.6 Erhält der Auftraggeber 
eine mangelhafte Montageanlei-
tung, ist der TÜV lediglich zur Liefe-
rung einer mangelfreien Monta-
geanleitung verpflichtet und dies 
auch nur dann, wenn der Mangel 
der Montageanleitung der ord-
nungsgemäßen Montage entge-
gensteht. 
 
9.7 Als Beschaffenheit der 
Ware gilt grundsätzlich nur die Pro-
duktbeschreibung des Herstellers 
als vereinbart. Öffentliche Äußerun-
gen, Anpreisungen oder Werbung 
des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffen-
heitsangabe der Ware dar. 
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